
Anhang 1: LEG-Tarife 
In diesem Anhang werden die Kosten für die LEG-Teilnahme sowie die Tarifierung von LEG-Strom 
definiert. 
 
Stand vom: 01.01.2026 
Betrifft das Jahr: 2026 
 
Die Tarife für Lieferung und Bezug von LEG-Strom sind so definiert, dass der Preisvorteil der LEG 
gegenüber der Grundversorgung durch die EKZ hälftig je an den Bezüger und den Produzenten 
weitergereicht wird. Der Preisvorteil entsteht aus der Differenz zwischen dem Energiepreis in der 
Grundversorgung (EKZ Energie Erneuerbar) und der Rückliefervergütung inkl. HKN 
(Basisvergütung inkl. HKN für Solaranlagen bis 30kW Leistung), sowie der 40% reduzierten 
Netznutzungsgebühren. 
 
Die Energiepreise in der Grundversorgung und die Rückliefervergütung und HKN ändern sich 
quartalsweise. Somit ändern sich auch die LEG-Tarife quartalsweise. 
 
Diesem Grundsatz folgend werden die LEG-Tarife gemäss Art. 4 des LEG-Vertrags wie folgt 
festgelegt: 

Preis für die Lieferung von LEG-Strom 
Der Preis für die Lieferung von Energie, welche von anderen LEG-Teilnehmern gleichzeitig 
bezogen wird (“Einspeisung von LEG-Strom”) ist definiert als: 
 
Der Durchschnitt vom Energiepreis für EKZ Energie Erneuerbar für Privatkunden bis 100’000 
kWh/a und der Rückliefervergütung inkl. HKN für Solaranlagen bis 30kW Leistung -plus- 20% der 
Netznutzungsgebühren EKZ Netz 400F für Privatkunden bis 100’000 kWh/a. 
Jedoch mindestens gleich hoch wie die Rückliefervertügung inkl. HKN für Solaranlagen bis 30kW 
Leistung. 

Preis für den Bezug von LEG-Strom 
Der Preis für den Bezug von Energie, welche von anderen LEG-Teilnehmern gleichzeitig produziert 
wird (“Bezug von LEG-Strom”) ist genau gleich definiert wie der Preis für die Lieferung von 
LEG-Strom. 

Kosten für die interne Datenbearbeitung, Verwaltung und 
Abrechnung der LEG 
Keine 
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